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 Veröffentlicht am 23.09.1959

Norm

AußStrG §16 BIII2f

TEG 1950 §4

TEG 1950 §18

Rechtssatz

Es bedeutet keine o6enbare Gesetzwidrigkeit im Sinne des § 16 AußStrG, wenn das Verfahren zur Todeserklärung

bezüglich eines ehemaligen Wehrmachtsangehörigen eingeleitet wird, dessen letzte Nachricht aus dem Jahre 1944

stammt und über welchen verläßliche Nachrichten seither nicht vorliegen.
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